
Satzung des
Orientierungslauf-Leichtathletik-Vereins Uslar e.V. von 1976

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Haupt-
wörtern  in  dieser  Satzung  die  männliche  Form  verwendet.  Entsprechende  Begriffe  gelten  im  Sinne  der 
Gleichbehandlung  grundsätzlich  für  alle  Geschlechter.  Die  verkürzte  Sprachform  hat  nur  redaktionelle 
Gründe und beinhaltet keinerlei Wertung.

§ 1    Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der OLV Uslar ist ein eingetragener Verein und führt die Bezeichnung „Orientierungslauf-Leichtathletik-
Verein Uslar e.V. von 1976“.

2. Er hat seinen Sitz in Uslar und ist im Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2    Zweck, Aufgaben und Grundsätze

1. Der OLV Uslar ist selbstlos tätig und verfolgt Ziele der körperlichen Ertüchtigung durch Förderung sport-
licher Übungen und Leistungen im Sinne des Amateursports und der olympischen Idee. Seine Aufgaben 
sind insbesondere die Förderung der sportlichen und der allgemeinen Jugendarbeit.
Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.

2. Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr.

3. Der Verein ist Mitglied im Landessportbund Niedersachsen und den zuständigen Landesfachverbänden.

§ 3    Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"steuerbegünstigte Zwecke" der jeweils gültigen Abgabenordnung, und zwar durch die Förderung der 
Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den 
Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglied im OLV Uslar kann jede natürliche Person werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag ent-
scheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschriften der gesetzlichen 
Vertreter. Gegen eine keine Begründung bedürfende Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den 
Vorstand kann der Antragsteller die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet endgültig.

2. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Der Austritt ist dem 
Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Quartalsende 
zulässig.

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden wegen
- erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen,
- eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder
- Beitragsrückständen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz zweimaliger Mahnung.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied Gelegenheit zu 
geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist 
von zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich 
mitzuteilen und zu begründen.



Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde an die Mitgliederversammlung zulässig; sie muss schriftlich 
und binnen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die Mitgliederversammlung ent-
scheidet endgültig.

4. Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermögen des 
Vereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen 6 Monaten nach Erlöschen der Mitglied-
schaft geltend gemacht und begründet werden.

5. Die Mitgliederversammlung kann aufgrund besonderer Verdienste um die Förderung des OLV Uslar 
Ehrenvorsitzende oder Ehrenmitglieder ernennen. Sie haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mit-
glieder, sind jedoch von der Beitragszahlung befreit.

§ 5    Mitgliedsbeiträge

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversamm-
lung bestimmt. 
Näheres hierzu regelt die Beitragsordnung.

2. Gebühren, über deren Höhe die Mitgliederversammlung entscheidet, können erhoben werden für die 
Finanzierung besonderer Angebote des Vereins, die über die allgemeinen mitgliedschaftlichen Leistungen 
des Vereins hinausgehen.

3. Umlagen, über deren Höhe die Mitgliederversammlung entscheidet, können erhoben werden für einen 
besonderen Finanzbedarf des Vereins, der nicht mit den allgemeinen Etatmitteln des Vereins gedeckt 
werden kann, insbesondere zur Finanzierung von Projekten. 
Die Umlage darf maximal das Dreifache des relevanten jährlichen Mitgliedsbeitrages betragen.

§ 6    Rechte und Pflichten

1. Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen sowie den Sport in allen Abteilungen auszuüben.

2. Die Mitglieder sind berechtigt, das Stimmrecht gemäß dieser Satzung auszuüben.

3. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu 
verhalten. Alle Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und zur Einhaltung gemeinsamer 
Wertvorstellungen verpflichtet.

4. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von durch die Mitgliederversammlung festgelegten Beiträgen, 
Gebühren und Umlagen verpflichtet.

§ 7    Organe

Die Organe des Vereins sind

- der Vorstand
- die Mitgliederversammlung

§ 8    Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem:

- ersten Vorsitzenden
- zweiten Vorsitzenden
- Schatzmeister
- Schriftführer
- Geschäftsführer.



Der Vorstand und der Jugendleiter wird in der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren ge-
wählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Die Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. 
Ehrenvorsitzende gehören dem Vorstand mit beratender Stimme an.

Jugend- und Abteilungsleiter haben das Recht zur Teilnahme an den Vorstandsitzungen ohne Stimmrecht.

2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des ersten Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Vertreters.

3. Der Vorstand ordnet und überwacht die Tätigkeit der Abteilungen; er ist berechtigt, weitere Abteilungen 
zu bilden und für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Er beauftragt den Jugendleiter, jugendge-
rechte Angebote für den Verein zu entwickeln. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand der Mitgliederver-
sammlung zu berichten. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, ein neues 
Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. Die Aufgaben des Vorstandes können in einer 
Geschäftsordnung geregelt werden.

4. Die Vorstandssitzung leitet der erste Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der zweite Vorsitzende. Die 
Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unter-
schreiben.
Ein Vorstandsbeschluss kann ggf. auf schriftlichem oder elektronischem Wege gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.

5. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Vorstandsmitglieder des Vorstandes 
gemeinsam vertreten.

6. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

7. Vorstandsaufgaben können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Auf-
wandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.

8. Zur Erledigung von Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung einer Geschäftsstelle ist der Vorstand 
ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptberuflich Beschäftigte anzustellen.

9. Die Vorstandsmitglieder und ehrenamtlich für den Verein tätige Mitarbeiter haben einen Aufwendungs-
ersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen nachweislich durch die Tätigkeit für 
den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrt-, Reise-, Porto- und Telefonkosten.

§ 9    Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet grundsätzlich einmal jährlich statt. Diese kann auch online 
oder hybrid durchgeführt werden.

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder wenn ein Viertel der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt.

§ 10    Zuständigkeit der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für die
- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes
- Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer
- Entlastung und Wahl des Vorstandes
- Wahl des Jugendleiters durch die Anwesenden zwischen dem 14. und 25. Lebensjahr
- Bestätigung der von den Abteilungen gewählten Abteilungsleiter
- Wahl von mindestens 2 Kassenprüfern
- Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen, Gebühren und Umlagen
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins
- Entscheidung in Berufungsfällen über die Aufnahme oder den Ausschluss von Mitgliedern
- Ernennung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern
- Beschlussfassung über Anträge.



§ 11    Einberufung von Mitgliederversammlungen

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich 
oder per E-Mail unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der 
Vorstand fest.

2. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und von den Mitgliedern eingebracht werden. 
Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich mit Begründung vorliegen.

3. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von zwei 
Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

4. Anträge auf Satzungsänderungen müssen unter Benennung des abzuändernden bzw. neu zu fassenden 
Paragraphen im genauen Wortlaut mit der Einladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

§ 12    Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen

1. Die Mitgliederversammlung wird von dem ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter geleitet. Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den 
Leiter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

2. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschie-
nenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. Stimm-
enthaltungen zählen nicht. Schriftliche Abstimmungen erfolgen nur, wenn ein Drittel der anwesenden 
Mitglieder dies verlangt.

3. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden.
Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erforderlich.

4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

Es soll folgende Feststellungen enthalten: 

- Ort und Zeit der Versammlung
- den Versammlungsleiter
- den Protokollführer
- die Zahl der erschienenen Mitglieder 
- die Tagesordnung
- die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung

5. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben.

§ 13    Stimmrecht und Wählbarkeit

1. Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. 
Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, 
können an der Mitgliederversammlung als Gäste teilnehmen.

2. Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausnahme 
ist der Jugendleiter, der das 14. Lebensjahr vollendet haben muss.

§ 14    Kassenprüfung

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr mindestens zwei Personen zur Kassen-
prüfung. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten Ausschusses sein. 
Die direkte Wiederwahl ist einmal zulässig.



2. Zwei Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal 
im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu er-
statten. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters und der übrigen Vor-
standsmitglieder.

§ 15    Ordnungen

Zur Durchführung der Satzung kann der Vorstand eine Beitrags-, eine Reisekosten- und eine 
Geschäftsordnung sowie weitere notwendige Ordnungen erlassen. Die Ordnungen werden mit einer 
Mehrheit von zwei Drittel der Mitglieder des Vorstandes beschlossen.

§ 16    Datenschutz

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
verarbeitet.

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO.

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personen-
bezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 
verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

4. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der DS-GVO und dem BDSG bestellt der Vorstand 
einen Datenschutzbeauftragten, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

§ 17    Auflösung des Vereins und Anfallsberechtigung

1. Die Auflösung des Vereins kann in einer dazu einberufenen ordentlichen oder außerordentlichen Mitglie-
derversammlung mit einer drei Viertel Mehrheit aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlossen 
werden.
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der erste Vorsitzende und der zweite 
Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren (Abwicklung der Vereinsauflösung).

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des 
Vereins an den Kreissportbund Northeim-Einbeck e. V., oder den Rechtsnachfolger.

§ 18    Inkrafttreten

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am (Datum) 
beschlossen worden und tritt am Tag nach der Eintragung im Vereinsregister in Kraft.

Uslar, 03.12.2023


